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Emissionsübersicht NMVOC 2023 

Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen ohne Methan (Non-Methane Volatile Orga-

nic Compounds, NMVOC) sind in der Schweiz seit Mitte der 1980er Jahre rückläufig. Erste Etap-

penziele sind erreicht, weitere müssen noch folgen, denn NMVOC sind zusammen mit Stickstoff-

dioxiden und Sonnenlicht für die Bildung von schädlichem, bodennahem Ozon verantwortlich.  

 

Seit der Einführung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV, 1986) und der erstmaligen Erhebung der Len-

kungsabgabe (LA) auf NMVOC mit der entsprechenden Verordnung (VOCV, 2000) wurden in ver-

schiedensten Bereichen grosse Anstrengungen unternommen, um die jährlichen Emissionen von über 

300 Kilotonnen im Jahre 1985 zu reduzieren. Eine Kombination der Wirkungen von LRV, VOCV, euro-

päischen Abgasnormen für Strassenfahrzeuge und kantonalen Massnahmenplänen führten zu einem 

bedeutenden Rückgang der Emissionen. Die folgende Abbildung zeigt den Trend in den verschiedenen 

Sektoren jeweils für NMVOC, welche der LA unterstellt sind und für diejenigen, die nicht unterstellt sind 

(übrige). 

 

 
Jährliche NMVOC-Emissionen in der Schweiz 

Anthropogene NMVOC-Emissionen 2000 bis 2023 aufgeteilt nach Quellengruppen und nach NMVOC, welche der 

Lenkungsabgabe unterstellt (LA unterstellt) und solche, die nicht der Lenkungsabgabe unterstellt sind (übrige). 

Es gilt zu beachten, dass Emissionsdaten auf Erhebungen, Annahmen und Modellrechnungen basieren. Diese sind 

mit zum Teil grossen Unsicherheiten verbunden, was bei der Verwendung der Daten und bei deren Interpretation 

zu berücksichtigen ist. Auch können Bereiche bei der Aktualisierung rückwirkend korrigiert werden, sodass auch 

Daten aus früheren Jahren noch ändern können.1 

 
1 www.bafu.admin.ch/luft > Daten, Indikatoren und Karten > EMIS-Datenbank 
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/gesamtemissionen-von-luftschadstoffen-in-der-schweiz/emissionsinformationssystem-der-schweiz-emis.html
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Der Bundesrat hat in seinem Luftreinhaltekonzept von 2009 als ökologisches Schutzziel eine notwendige 

Reduktion der NMVOC-Emissionen von 20 bis 30 % unter der Fracht von 2005 definiert. Eine Minderung 

von 30 % entspricht auch dem Etappenziel des Göteborg Protokolls im Rahmen der Konvention über die 

weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (UNECE) für 2020 und die Folgejahre. Dieses 

Ziel wurde auch im Jahr 2023 erreicht. Die Emissionen sanken gegenüber 2005 um 36 %. 

 

Die Immissionsgrenzwerte für Ozon werden auch mit dieser Reduktion des Vorläuferschadstoffs 

NMVOC nicht eingehalten werden können.2 Es braucht deshalb fortschreitende Emissionsziele sowie 

national und international weitergehende Massnahmen. Die EU hat für ihre 28 Mitgliedstaaten bereits 

eine mittlere Reduktion von 40 % bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Stand von 2005 festgelegt (Richt-

linie (EU) 2016/2284 3). 

 

 

Weiterführende Informationen zu NMVOC-Emissionen können der jährlich erfolgenden Datensub-

mission zuhanden der UNECE im Rahmen des Übereinkommens von 1979 über weiträumige 

grenzüberschreitende Luftverunreinigung (CLRTAP, Genfer Konvention) und die acht Zusatzpro-

tokolle entnommen werden. Sie umfasst die Emissionen diverser Luftschadstoffe der Schweiz ab 

dem Jahr 1980 in Tabellenform (NFR) und einen erläuternden Bericht (IIR), in welchem insbeson-

dere unter Kapitel 4 detaillierte Informationen zu Emissionen aus der Verwendung von Lösungs-

mitteln verfügbar sind.4 

 

 
2 Faktenblatt: Ozon: Reduktion der Vorläuferschadstoffe - was muss noch getan werden? 

3 Richtlinie (EU) 2016/2284 
4 Jährliche Datenübermittlung der Schweiz an die CLRTAP der UNCECE (siehe Switzerland NFR und IIR) 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/fachinfo-daten/faktenblatt-ozon-reduktion-vorlaeufer.pdf.download.pdf/faktenblatt-O3-massnahmen-2024-d.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG
https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2025-submission/#S

